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Sitzung des Bauausschusses am 18. Mai 2015 
 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. und 2. Bauabschnitt; 
Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Sitzungsvorlage zur Kenntnis. 

 
 
 

2. Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 2. Bauabschnitt Schule und 
Sporthalle; 
Vergabe Abbrucharbeiten 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Der Auftrag für die Abbrucharbeiten 2. Bauabschnitt (Schulgebäude und 
Sporthalle) beim Berufsschulzentrum Radolfzell wird mit einer Auftrags-
summe von 479.493,48 € an die Firma Heinrich Teufel GmbH & Co. KG aus 
Straßberg vergeben. 

 

Hinweis. 

Damit liegen die Kosten für die Abbrucharbeiten vorläufig um rd. 508.000 € unter 
der fortgeschriebenen Kostenberechnung. 

Im 2. Bauabschnitt wurden bislang insgesamt Bauleistungen in Höhe 
17.193.569,60 € (ohne Wartung) vergeben; die fortgeschriebene Kostenberech-
nung ist mit den Vergaben damit vorläufig um rd. 990.000 € (zuzgl. 18.000 €, die 
über das Schulbudget finanziert werden) unterschritten.  
 
 
 

3. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
   
  

3.1
. 

Berufsschulzentrum Radolfzell; 
Beschwerden von Anwohnern/Parkplatz 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 

Kreisrat Keck will wissen, ob es noch Probleme mit den Anwohnern wegen dem 
Parkplatz gibt. 

Herr Opferkuch (Schulleiter BSZ Radolfzell) antwortet, dass ein Anwohner aus 
der Ekkehardstraße bemängelt, dass der Parkplatz teilweise trotz einer Verbots-
beschilderung von der „falschen Seite aus“ angefahren wird. Außerdem werde 
viel zu schnell gefahren. 
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Mit dem Anwohner wurde Kontakt aufgenommen, Schüler und Lehrer wurden 
auf die Sach- und Rechtslage hingewiesen. Außerdem wurde mit der Polizei 
Kontakt aufgenommen, die zugesagt habe, künftig mehr darauf zu achten.  

Der Vorsitzende sagt zu, dass der Sachverhalt nochmals geprüft wird, insbe-
sondere mit der Stadt Radolfzell als Baurechtsbehörde (die Zufahrtsregelung 
könnte evtl. Bestandteil der Baugenehmigung sein).  
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